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Der Hauptverband der Land- und Forstwir1:sc-a ts etriebe dankt für die Gelegen
heit zur Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über das Verbot des 
Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen. 

Wir halten das beabsichtigte Verbot in dieser weiten Fassung für völlig überzo
gen und in seinen Auswirkungen undurchdacht. 

Für die Forstwirtschaft hätte das beabsichtigte Verbot - mangels Administrier
barkeit und Zumutbarkeit jeweiliger Ausnahmebewilligungen - vorhersehbar wald
schädigende Auswirkungen. Der bisherigen, bewährten Übung folgend läßt die 
Forstschutzverordnung, BGBl 1990/245, in § 3(1)4 das Verbrennen von Rinde und 
Holz (Ästen) als "bekämpfungstechnische Behandlungsweise" (ein umständlicher 
Ausdruck für die Bekämpfung von Borkenkäfern) zu. Tatsächlich ist das Verbrennen 
der borkenkäferbefallenen Rinde und jener gröberen (etwa ab Daumendicke) Fich
tenäste, die sonst Brutstätten des bestandes gefährdenden "Kupferstechers" wer
den, eine rasch und wirksam vornehmbare Bekämpfungs- upd Vorbeugungsmaßnahme. 
Alternativen sind der verbotene oder unerwünschte Einsatz starker chemischer 
Mittel, der Transport der berindeten Stämme zur Entrindung im Werk (mit hohem 
Risiko der Reife und des Ausfliegens der Käfer in der Zwischenzeit und mit Be
lassen der bruttauglichen Äste im Wald) oder schlicht die Resignation mit der 
durchaus realistischen Gefahr von großflächigen Borkenkäferkatastophen (Befall 
und Absterben großer Waldflächen durch Massenvermehrungen). 

Der Hauptverband fordert daher die weitere generelle Zulässigkeit des Verbren
nens von Rinde und Holz (Ästen) als Forstschutzmaßnahme. 

Wir empfehlen auch, das punktuelle Verbrennen kleiner Mengen (zB Gartenabfälle, 
Griller) ohne den vorgesehenen bürokratischen Aufwand generell zuzulassen. 

Von dieser Stellungnahme verständigt der Hauptverband das Präsidium des Natio
nalrates durch Übersendung von 25 Kopien. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 
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